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A. Allgemeine Informationen für den Versicherungsnehmer 

1. Der führende Versicherer ist die  

Ostangler Brandgilde Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) 

Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln,  

Tel.: +49 (0) 464291470, Fax: +49 (0) 4642914777, 

E-Mail: info@oab.de, Internet: www.ostangler.de         

     

 Vorstand: Jens-Uwe Rohwer (Vorsitzender), Andreas Schmid  

 Aufsichtsratsvorsitzender: Constantin Bennemann 

 Amtsgericht Flensburg - HRB Nr. 158 KA 

 

2. Vertreter für Österreich: 

Vereint VAG Assekuradeur GmbH 

Hof 780, 6866 Andelsbuch 

Tel.: +43 (0) 551294111  

E-Mail: office@vereint.versicherung 

Internet: www.vereint.versicherung 

Geschäftsführer: Christoph Mennel, Jens-Uwe Rohwer 

Landesgericht Feldkirch 

3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht in der Beratung in Versicherungsangele-

genheiten in Form eines Versicherungsagenten, auch Mehrfachagenten sowie in 

der Vermittlung von Versicherungen in Form einer Versicherungsagentur, auch 

Mehrfachagentur. 

  

mailto:info@oab.de
http://www.ostangler.de/
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4. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten bestimmen sich nach:  

- der Versicherungspolizze 

- diesen Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

- den Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) 

- den Besonderen Versicherungsbedingungen und Risikobeschreibungen  

- etwaigen besonderen Vereinbarungen 

- den gesetzlichen Bestimmungen 

 

5. Die Angaben zur Beitragshöhe, zur Zahlweise und eventuellen Zuschlägen bei 

Ratenzahlung ergeben sich aus der Versicherungspolizze. Die gesetzliche Versi-

cherungssteuer ist in den ausgewiesenen Beiträgen enthalten. Nebengebühren und 

Kosten werden nicht erhoben. 

 

6. Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Versicherungs-

vertrages und nach Zugang der Versicherungspolizze entrichten. 

Die darauffolgenden Beiträge müssen Sie zu dem in der Rechnung genannten 

Datum zahlen. 

Haben Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbart, müssen wir den ersten 

und die darauffolgenden Beiträge zu den genannten Zeitpunkten einziehen kön-

nen, ohne dass Sie Widerspruch gegen das Lastschriftverfahren einlegen. 

Bitte stellen Sie sicher, dass das Konto die erforderliche Deckung aufweist. Kosten 

aus einem Widerspruch gegen eine berechtigte Abbuchung und aus einer Rück-

lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren Lasten. 

In der Regel ist die Vereinbarung einer Ratenzahlung mit halb- oder vierteljährli-

chen bei einigen Versicherungsverträgen auch mit monatlichen – Raten möglich. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur 

die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. Die ausstehenden Raten gelten bis zu 

dem vereinbarten Zahlungstermin als gestundet. Die gestundeten Raten des lau-

fenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn Sie mit einer Rate ganz 

oder teilweise in Verzug sind. 

7. Der Versicherungsvertrag kommt mit Übersendung der Versicherungspolizze zu-

stande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem in der Polizze angegebenen 

Zeitpunkt, sofern Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen (Ziffer 

6) und Ihre Erklärung nicht widerrufen (Ziffer 8). 
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8.  

 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

in Textform (Z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein, 

• die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 

• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (sofern gesetzlich vorgeschrieben) 

und 

• die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf 

ist zu richten an: 

Vereint VAG Assekuradeur GmbH Hof 780, A-6866 Andelsbuch 

oder office@vereint.versicherung 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den 

auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt 

haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerspruchsfrist beginnt. Auf unser 

Recht, den Teil des Beitrags einzubehalten, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-

fällt, verzichten wir hiermit. 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-

gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerspruchs-

frist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren 

und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerspruchsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 

Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 

haben. 
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Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflich-

ten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 

werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist und 

die zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbezie-

hung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenver-

einigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 

durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 

Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang 

und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 

wobei die Beiträge einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbstän-

dige Versicherungsverträge umfassen soll, oder wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden 

kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises 

ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise von Bei-

trägen; 

7. Die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versiche-

rung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an 

den Antrag gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 

Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 

erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den 

Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermitt-

lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 

bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingun-

gen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbe-

stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor-

mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Be-

ziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabin-

formationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 

Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-

fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang, dabei ist ausdrücklich darauf 

hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt 

bleibt; 
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16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde 

bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

9. Verträge mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr, die sich jeweils um ein 

Jahr verlängern, können firstgerecht zum Ablauf gekündigt werden. Zudem können 

Sie und wir außerordentlich nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kündigen.  

 

10. Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Republik Österreich Anwen-

dung. 

 

11. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Spra-

che mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird in 

deutscher Sprache geführt. 

 

12. Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsinformationen inklusive 

des Beitrags ist auf längstens drei Monate befristet, sofern nicht im Angebot ein 

anderer Zeitraum genannt ist. 

 

13. Die für die Zulassung und für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörden sind  

• die Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien; 

• die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), 

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 

 

14. Zur außergerichtlichen Streitbeilegung können Sie sich wenden an: 

Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte, www.verbraucherschlichtung.at, 

office@verbraucherschlichtung.at 

B. Informationen zu Erklärungen und Vereinbarungen 

 Textform für Anzeigen und Erklärungen 

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben 

und an die Vereint VAG Assekuradeur GmbH zu richten. Die Versicherungsvermitt-

ler sind zu der Entgegennahme mündlicher Anzeigen und Erklärungen nicht be-

vollmächtigt. 

 

 Deckungszusagen 

Die selbständigen Abgaben von Deckungszusagen ist den Versicherungsvermittlern 

und Versicherungsmaklern im Rahmen der Ihnen erteilten Vollmacht möglich. 

Deckungszusagen für die keine Vollmacht besteht, bleiben ohne rechtliche Wirkung 

für den Versicherungsschutz.  

 

 Nebenabreden 

Mündliche Nebenabreden zum Inhalt und Umfang des Versicherungsvertrages sind 

nicht verbindlich. 

http://www.verbraucherschlichtung.at/
mailto:office@verbraucherschlichtung.at
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Schriftliche Nebenabreden müssen dem Antrag beigefügt sein. Sie sind nur dann 

verbindlich, wenn wir sie schriftlich oder durch Aufnahme in den Versicherungs-

schein genehmigen.  

C. Folgen der Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

Bitte beantworten Sie die Fragen, die wir Ihnen vor dem Abschluss des Versiche-

rungsvertrages stellen, wahrheitsgemäß und vollständig. Sie gefährden Ihren Ver-

sicherungsschutz, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 

 

1. Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 

gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-

heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 

aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 

sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

2. Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt 

wird? 

 

2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzten Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-

treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe 

Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, 

wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 

auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 

nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflich-

tetet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebenen Um-

stand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles ursäch-

lich war, noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht. 

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig ver-

letzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 

Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

2.2 Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-

pflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 

Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kennt-

nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-

schlossen hätten. 
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2.3 Vertragsänderung 

 Können wir nicht zurücktreten, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 

Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 

rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, 

werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 

als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 

Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 

unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht 

werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 

2.4  Ausübung unserer Rechte 

 Wir können unserer Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-

rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 

dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 

uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 

unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unserer Erklärung 

stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, 

wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-

änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 

Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

D. Hinweise zum Datenschutz 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten durch die Vereint VAG Assekuradeur GmbH und die Ihnen nach 

dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Vereint VAG Assekuradeur GmbH, Hof 780, 6866 Andelsbuch 

Telefon: +43 (0) 551294111  

E-Mail: office@vereint.versicherung 

Internet: www.vereint.versicherung 

 

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO), des österreichischen Datenschutzgesetzes der 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VersVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus befolgen wir 

die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 

mailto:office@vereint.versicherung
http://www.vereint.versicherung/
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österreichische Versicherungswirtschaft“, die die oben genannten Gesetze für die 

Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie auf Anfrage in Papierform 

erhalten. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 

hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung 

des vom Versicherer zu übernehmendem Risiko. Kommt der Versicherungsvertrag 

zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, 

z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen 

wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie 

hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 

versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder 

zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer Fremdgesell-

schaft bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kun-

denbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung 

oder -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftsertei-

lungen. 

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-

tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage 

von Art. 9 Abs. 2 lit. j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von 

Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Dies kann insbesondere erfor-

derlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch 

hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 

gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- 

und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen ge-

setzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 

 

3. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken werden bei speziellen Versicherungsunternehmen 

(Rückversicherer) versichert. Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 

ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 

eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Wir über-

mitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres 

Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer 
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berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
 

Vermittler: 

Ihr Vermittler verarbeitet die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 

benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermitteln wir diese 

Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 

Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungsangelegenheiten benötigen. 

 

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 

zum Teil externer Dienstleister, die diese hier genannten Datenschutzhinweise 

ebenfalls berücksichtigen. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 

und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen be-

stehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen 

Version unserer Internetseite www.vereint.versicherung entnehmen. 

 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 

übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten  

(z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

 

4. Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 

Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-

bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche aus dem 

Versicherungsvertrag geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-

frist). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

setzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

ergeben sich unter anderem aus dem UGB, BAO und FM-GwG. 

5.  Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicher-

ten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzun-

gen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann wei-

terhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht 

auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen 
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6. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben 

bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu kön-

nen, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezoge-

nen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfol-

gen. 

 

7. Sicherheit 

Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen 

sind zur Verschwiegenheit und Einhaltung der Bestimmungen der anwendbaren 

Datenschutzgesetze verpflichtet. 

Wir treffen alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, 

um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und Ihre durch uns ver-

walteten Daten insbesondere vor den Risiken der unbeabsichtigten oder un-

rechtmäßigen Vernichtung, Manipulation, Verlust, Veränderung oder unbefugter 

Offenlegung bzw. unbefugtem Zugriff zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnah-

men werden entsprechend der technologischen Entwicklung ständig verbessert. 

 

E    Satzung 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsgebiet 
 

1. Der im Jahre 1788 gegründete Verein führt den Namen Ostangler Brand-
gilde, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Die Gesellschaft hat 
ihren Sitz in Kappeln. 

2. Das Geschäftsgebiet umfasst die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-
schaft und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum. 

 
§ 2 Zweck 
 
1. Der Verein betreibt die Versicherungssparten: 

Unfall-, Feuer- und andere Sachschadenversicherungen, Transportversiche-
rung, Allgemeine-, Boots- und Luftfahrzeughaftpflicht, verschiedene finanzielle 
Verluste, nicht substitutive Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung. 

Widerspruchsrecht 

Sie können gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen      

Daten Widerspruch einlegen, wenn die Verarbeitung auf einem berechtigten  

Interesse beruht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).  

 

Die Daten werden dann nicht mehr verarbeitet, sofern nicht zwingende Gründe 

für die Verarbeitung nachgewiesen werden. 
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2. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft 
den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln. 

3. Der Verein kann Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern und in den 
von ihr betriebenen Versicherungszweigen Rückversicherung gewähren. Der 
Umfang dieser Versicherungen darf jeweils 15 % der Bruttobeitragseinnah-
men nicht übersteigen. 

 
§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen 

 
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
2. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger. Zusätzlich ist eine schriftli-

che Bekanntgabe an die Mitgliedervertreter erforderlich. 
 
II. Mitgliedschaft 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Versicherungsvertrages und 

endet mit dessen Ablauf. 
2. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Gesellschaftsver-

mögen. 
 
III. Organe 
 

§ 5 Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. Mitgliedervertretung 
2. Aufsichtsrat 
3. Vorstand 

 

§ 6 Mitgliedervertretung 

 

1. Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins. Sie vertritt die 

Gesamtheit der Vereinsmitglieder. 

2. Die Mitgliedervertretung besteht aus 29 von ihr selbst auf 6 Jahre gewählten 

ehrenamtlichen Mitgliedervertretern. Wählbar sind alle Mitglieder, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und mindestens ein Jahr lang dem Verein an-

gehören. 

3. Die ersten Mitgliedervertreter werden durch die Hauptversammlung gewählt. 

Scheidet ein Mitgliedervertreter später aus der Mitgliedervertretung aus, wer-

den die nachfolgenden Mitgliedervertreter von der Mitgliedervertretung selbst 

gewählt. Einzelheiten des Wahlverfahrens zur Mitgliedervertretung kann die 

Mitgliedervertretung in einer Wahlordnung regeln, wobei der Aufsichtsrat der 

Mitgliedervertretung die als Mitgliedervertreter zu wählenden Kandidaten vor-

schlägt. 

4. Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit dem Ende der ordentlichen 

Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem der Mitglieder-

vertreter sein 70. Lebensjahr vollendet. 
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§ 7 Mitgliedervertreterversammlung 

 

1. Die Mitgliedervertreterversammlung findet alljährlich in den ersten 8 Monaten 

des Kalenderjahres statt. Sie wird unter Mitteilung von Ort, Zeit und Tages-

ordnung gem. § 3 dieser Satzung mindestens einen Monat vorher vom 

Aufsichtsrat einberufen. 

2. Die Mitgliedervertreterinnen und Mitgliedervertreter können an der Versamm-

lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort teilnehmen und sämtliche ihrer 

Rechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben. Die Teilnahme von 

Mitgliedern des Aufsichtsrats darf im Wege der Bild- und Tonübertragung 

erfolgen, wenn dem Aufsichtsratsmitglied die persönliche Teilnahme am Ort 

der Versammlung nicht möglich ist, wenn das Aufsichtsratsmitglied dienstlich 

oder krankheitsbedingt verhindert ist, oder wenn ihr oder ihm die persönliche 

Teilnahme wegen außerordentlicher Umstände im Einzelfall nicht zugemutet 

werden kann. 

3. Eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung muss einberufen wer-

den, wenn mindestens 1/20 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der 

Gründe beantragen, wenn der Aufsichtsrat oder der Vorstand sie für not-

wendig hält oder wenn die Aufsichtsbehörde dies verlangt. 

4. Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsra-

tes, im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter geleitet. Die Versamm-

lungsleitung kann vom Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied übertragen wer-

den. 

5. Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. 

Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Beschlüsse können 

mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst werden, sofern das Gesetz oder 

diese Satzung nicht anders bestimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 

als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Falle das Los. 

 

§ 8 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung 

 

Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende Aufgaben: 

 

1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des Be-

richtes des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses. 

2. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat sich für 

die Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben 

oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt. 

3. Verteilung des Bilanzgewinnes 

4. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

6. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates 

7. Änderung der Satzung sowie Einführung neuer Versicherungszweige 

8. Auflösung der Gesellschaft 
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Die Beschlüsse zu § 8 Nr. 7 + 8 bedürfen einer Mehrheit von ¾ der 

abgegebenen Stimmen und zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde. 

 

§ 9 Der Aufsichtsrat 

 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Personen, die Mitglieder der Gesellschaft 

sein müssen. 

Sie werden von der Mitgliedervertreterversammlung bis zur Beendigung der 

Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die über die Entlastung für das 4. 

Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Geschäftsjahr der Wahl ist 

hierbei nicht einzurechnen. Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und 

erlischt mit dem Zeitablauf, spätestens mit dem Ende der ordentlichen 

Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem das Aufsichts-

ratsmitglied sein 70. Lebensjahr vollendet. Wiederwahl ist zulässig. 

2. Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der Wahlen zum 

Aufsichtsrat vorgenommen sind, findet eine Sitzung des Aufsichtsrates statt, 

zu der eine Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden unter Vorsitz 

des ältesten Mitglieds der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt. 

3. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der 

Einberufung einer außerordentlichen Mitgliedervertreterversammlung zur Vor-

nahme der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als drei Mitglieder vorhanden 

sind. 

4. Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der Aufsichtsrat durch schrift-

liche, mündliche, telefonische, telegrafische oder in Textform ergangene Ein-

ladung des Vorsitzenden. 

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mind. drei Mitglieder anwesend 

sind. Der physischen Präsenz ist die Teilnahme per Videokonferenz gleich-

gestellt. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlussfassung in 

schriftlicher, Text-, fernmündlicher oder anderer gesetzlich zulässiger Form 

der Beschlussfassung ist zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates 

diesem Verfahren wiederspricht. 

6. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat unverzüglich einzuberufen, 

wenn es von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vorstandes unter 

Angabe des Verhandlungsgegenstandes schriftlich beantragt wird. Im Übrigen 

gelten für die Einberufung des Aufsichtsrates die gesetzlichen Bestimmungen. 

7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein Protokoll geführt werden. 

8. Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen durch den Vorsitzenden. 

9. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf Tagegelder und Erstattung 

von Barauslagen. Eine etwaige Vergütung wird von der Mitgliedervertreter-

versammlung festgesetzt. 
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§ 10 Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

1. Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Rechte 

und Pflichten. Ihm obliegen insbesondere: 

 

a) Überwachung der Geschäftsführung 

b) Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages über die Überschuss-

verteilung und des Geschäftsberichtes sowie die Berichtserstattung an 

die Mitgliedervertreterversammlung 

c) Feststellung des Jahresabschlusses 

d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines Dienstverhältnisses 

 

2. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für: 

 

a) Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum 

b) Verträge mit anderen Versicherungsunternehmen, ausgenommen Rück-

versicherungsverträge 

c) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten 

 

3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt: 

 

a) Die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu ändern, 

soweit die Änderungen nur die Fassung betreffen 

b) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung, durch welche die Sat-

zung geändert wird, soweit abzuändern, wie das die Aufsichtsbehörde 

vor der Genehmigung verlangt 

c) Sich und dem Vorstand eine Geschäftsordnung zu geben. 

 

§ 11 Vorstand 

 

1. Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vorstand wird vom Aufsichts-

rat bestellt; dieser bestimmt auch die Anzahl. Er kann einen von ihnen zum 

Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag; dies gilt nicht in einem zweiglied-

rigen Vorstand. 

2. Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zur Gesellschaft regelt sich 

nach dem Inhalt der vom Aufsichtsrat mit ihnen abzuschließenden Anstel-

lungsverträge. 

3. Mit schriftlicher Genehmigung des Aufsichtsrates kann der Vorstand Proku-

risten und Handlungsbevollmächtigte bestellen. Außerdem ist der Vorstand 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, Allgemeine Versicherungsbe-

dingungen für das Neugeschäft einzuführen oder zu ändern. 

4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder 

durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertre-

ten. 
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IV. Vermögensverwaltung 

 

§ 12 Einnahmen 

 

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 

 

1. den im Voraus zu zahlenden Jahresbeiträgen der Mitglieder 

2. den sonstigen Einnahmen 

3. den eventuell zu zahlenden Nachschüssen. 

 

§ 13 Beiträge 

 

1. Die Mitglieder haben jährlich im Voraus Beiträge nach Maßgabe der vom 

Vorstand beschlossenen Tarife zu entrichten. 

2. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Beiträge und Tarifbe-

stimmungen auch für bestehende Versicherungsverträge ändern, wenn und 

soweit das Gesetz oder vereinbarte Versicherungsbedingungen oder Tarifbe-

stimmungen dies zulassen. In anderen Fällen ist eine Änderung von Beiträ-

gen und Tarifbestimmungen für bestehende Verträge nur zur Gewährleistung 

der Gleichbehandlung aller Mitglieder mit Zustimmung der Mitgliederver-

sammlung zulässig. 

Die geänderten Tarife gelten für bestehende Versicherungsverträge ab Be-

ginn der nächsten Versicherungsperiode. 

Der Vorstand ist verpflichtet, den Mitgliedern deren bestehende Versiche-

rungsverträge betroffen sind, die Tarifänderung sowie die Erläuterung der 

Unterschiede zwischen dem alten und neuen Tarif spätestens einen Monat 

vor Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen und sie auf ihr Kündigungsrecht 

schriftlich hinzuweisen. 

3. Der Verein ist berechtigt für jedes Mahnschreiben nach einer ersten Erinne-

rung zur Zahlung des fälligen Beitrages einen pauschalen Betrag je Brief zu 

erheben. Die Höhe dieses Betrages wird jährlich vom Vorstand auf Grund 

einer Kalkulation der anfallenden Kosten sowie Verzugszinsen festgelegt. 

 

§ 14 Nachschüsse 

 

1. Reichen die Beiträge, die sonstigen Einnahmen und der gemäß § 17 der 

Satzung verfügbare Teil der Verlustrücklage zur Deckung der Ausgaben nicht 

aus, so ist der Fehlbetrag durch Nachschüsse zu decken. Zur Zahlung der 

Nachschüsse sind alle Mitglieder im Verhältnis ihrer für das Geschäftsjahr 

gezahlten Versicherungsbeiträge verpflichtet. 

2. Die Nachschüsse werden vom Vorstand festgesetzt und dürfen 50 % eines 

Jahresbeitrages nicht übersteigen.  

 

§ 15 Verlustrücklage 

 

1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb 

ist eine Verlustrücklage von mind. 1 Mio. € zu bilden. 
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2. Der Verlustrücklage sind jährlich bis zum Erreichen der Soll-Höhe mindestens 

5 % der gebuchten Bruttobeiträge zuzuführen. 

3. Hat die Verlustrücklage ihre Soll-Höhe erreicht oder nach Inanspruchnahme 

wieder erreicht, kann der Vorstand bis zu 50 % des Jahresüberschusses 

des Geschäftsjahres der Verlustrücklage oder einer anderen Rücklage zu-

führen. 

4. Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäftsjahr erst 

dann in Anspruch genommen werden, wenn sie 50 % ihres Soll-Beitrages 

überschritten hat. Die jährliche Entnahme kann bis zu 50 % der jeweils 

angesammelten Verlustrücklage betragen; jedoch darf durch die Entnahme 

der Bestand von 50 % der Soll-Höhe nicht unterschritten werden. Voraus-

setzung für jede Inanspruchnahme ist aber, dass im Verlustjahr mindestens 

ein Betrag in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre erhoben wurde 

und zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreicht. 

5. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann in einzelnen Geschäftsjahren 

von den Zuführungs- und Entnahmebestimmungen abgewichen werden. 

 

§ 16 Beitragsrückgewähr 

 

1. Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Verlustrück-

lage zuzuführen ist oder eine andere Verwendung beschlossen wird, ist er 

der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuweisen. 

2. Die der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zufließenden Beträge dürfen 

keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen. 

3. Die Verteilung der Beitragsrückerstattung auf alle oder einzelne Versiche-

rungszweige, ihre Anrechnung auf Folgebeiträge bzw. Nachschüsse oder Aus-

schüttung bestimmt der Vorstand; dies hat spätestens nach Ablauf von drei 

Jahren zu erfolgen. Maßstab für die Anrechnung oder Verteilung der Bei-

tragsrückerstattung ist das Verhältnis des Jahresbeitrages für das Folgejahr. 

Bagatellbeträge werden nicht verteilt. Über den kleinsten zu verteilenden 

Betrag beschließt der Vorstand. 

4. Im Laufe des Geschäftsjahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglieder 

sind von der Beitragsrückerstattung ausgeschlossen. 

 

§ 17 Anlage des Vereinsvermögens 

 

Das Vereinsvermögen wird nach den gesetzlichen Vorschriften und den von der 

Aufsichtsbehörde erlassenen Richtlinien angelegt. 

 

V. Bestandsübertragung, Verschmelzung, Auflösung des Vereins 

 

§ 18 Durchführung 

 

1. Die Mitgliedervertreterversammlung kann die Übertragung des Bestandes 

oder eines Teilbestandes auf ein anderes oder die Verschmelzung mit einem 

anderen Versicherungsunternehmen oder die Auflösung des Vereins beschlie-

ßen. 
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2. Der Beschluss kann nur erfolgen, wenn in der Einladung auf den Zweck 

besonders hingewiesen wird. Es bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschie-

nenen Mitglieder und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

3. Die zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden Versicherungs-

verhältnisse erlöschen vier Wochen nach der Bekanntmachung des von der 

Aufsichtsbehörde genehmigten Auflösungsbeschlusses. Die Bekanntmachung 

hat schriftlich an alle Mitglieder des Vereins zu erfolgen. 

 

§ 19 Liquidation 

 

Nach der Auflösung des Vereins findet die Liquidation durch den Vorstand statt, 

jedoch kann die Mitgliedervertreterversammlung auch andere Personen zu Liqui-

datoren bestellen, die ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit fassen. Ergibt sich 

nach Beendigung der Liquidation ein Überschuss, so wird dieser nach dem Ver-

hältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge an die Mitglieder verteilt, 

ein etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch Nachschüsse zu decken. 

 

Beschlossen durch die Hauptversammlung am 9. Juli 1986. 

Genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 29. Septem-

ber 1986. Gesch.-Z. IV-5017-2/86. 

Änderungen genehmigt am 26. April 1993 Gesch.-Z. IV 5017 2/93; am 29.09.2000 

Gesch.-Z. IV-043-5017 2/00; am 17.07.2001 Gesch.-Z. 043-5017-1/01; am 

07.07.2003 Gesch.-Z. VA 43-VU 5017-2/02; am 17.12.2004 Gesch.-Z. VA 32-VU 

5017-2/04; Änderungen genehmigt durch die Hauptversammlung am 23.06.2006. 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht 08. 

August 2011. Gesch.-Z. VA 32-I 5002-5017-2008/0001, Änderung genehmigt durch 

die Hauptversammlung vom 29.06.2010 sowie vom 29.06.2011. 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht 06. 

März 2012. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2012/0001, Änderung genehmigt durch 

die außerordentliche Hauptversammlung vom 27.02.2012. 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

21.05.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

09.10.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001, Änderung genehmigt durch 

die Hauptversammlung vom 26.06.2013 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

10.01.2014. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2014/0001, Änderung genehmigt durch 

den Aufsichtsrat am 26.11.2013 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

28.07.2017. Gesch.-Z. VA 33-I 5002-5017-2016/0001, Änderung genehmigt durch 

die Hauptversammlung vom 20.06.2017 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

03.12.2018. Gesch.-Z. VA33-I 5002-5017-2018/0001, Änderung genehmigt durch 

die Hauptversammlung vom 19.06.2018 

Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

18.07.2024. Gesch.-Z. VA 33-|5002|00418#00101 
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8. Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 

Datenschutzbeauftragten oder an die österreichische Datenschutzbehörde als 

Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

F Liste der Dienstleisterkategorien 

Die Liste der Dienstleisterkategorien gibt Ihnen einen Einblick, mit welchen 

Dienstleistern die Vereint VAG Assekuradeur GmbH zusammenarbeitet. Ihre per-

sonenbezogenen Daten werden selbstverständlich nur im Einzelfall und bei 

Bedarf unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an einzelne Dienstleis-

ter übermittelt. 

 

Dienstleisterkategorien Gegenstand der Beauftragung 

Vermittler Antrags-, Leistungs- und Schadenbear-

beitung 

Gutachter und sonstige Sachver-

ständige, Schadenregulierer 

- (Sachverständigen) Gutachten bei An-

tragsstellung, im Leistungs- und 

Schadenfall 

- Prüfung von Gutachten und Rech-

nung 

- Schadenabwicklung 

Gewerbliche Partnerbetriebe (Hand-

werker, Werkstätten, ...) 

Schadenbearbeitung, Schadenabwick-

lung 

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Leistungen 

Wirtschaftsprüfer Buchprüfung 

Inkassounternehmen/Auskunfteien Forderungsbearbeitung  

IT-Dienstleister Wartung, Betrieb, Entwicklung Systeme, 

Anwendungen, Onlineservices 

Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen 

Druckereien Postsendungen/Newsletter 

Entsorgungsunternehmen 

Rückversicherer, beteiligte 

Versicherer 

Aktenvernichtung 

Risikoprüfung 

 

 


